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Umsatzsteuer: Keine Vorsteuerkorrektur 
für Boni in der Zentralregulierung

Preisnachlässe, die ein so genannter 
Zentralregulierer seinen Mitgliedern (An-
schlusskunden) für den Bezug von Waren 
von bestimmten Lieferanten gewährt, füh-
ren nicht zu einer Berichtigung des Vor-
steuerabzugs bei den Anschlusskunden. 
Auch Boni, die der Zentralregulierer von 
den Warenlieferanten erhalten hat, und die 
er den Anschlusskunden in gleicher Höhe 
zahlt, mindern den Vorsteuerabzug der 
Mitglieder nicht (BFH-Urteil vom 23.10.2024, 
XI R 6/22).

Die Klägerin betreibt den Handel mit Wa-
ren aus dem Sanitärbereich. Der Zentral-

regulierer X, zu dem seitens der Klägerin 
gesellschaftsrechtliche Beziehungen be-
standen, übernahm für sie verschiedene 
Dienstleistungen gegenüber den Lieferan-
ten. Ihre Waren bestellte die Klägerin bei 
den Vertragslieferanten der X. Aus den 
Warenrechnungen machte sie den Vor-
steuerabzug geltend. X vereinbarte mit 
den Vertragslieferanten jährlich die Bedin-
gungen für die Zentralregulierung, für das 
Delkredere und für die Warenlieferungen 
einschließlich der Einkaufspreise. X verein-
nahmte Boni von den Vertragslieferanten. 
Er zahlte diese zu festen Zeitpunkten an 
die Klägerin in vollem Umfang aus. Neben 
den Boni gewährten die Vertragslieferan-
ten der X Skonti und Rabatte und zahlten 
ihr eine Delkredere- und Zentralregulie-
rungsgebühr. Die Klägerin war der Auffas-
sung, dass die Bemessungsgrundlage ihres 
Vorsteuerabzugs nicht um die Skonti und 
Rabatte, die Delkredere- und Zentralregu-

lierungsgebühr sowie um die erhaltenen 
Boni herabzusetzen sei. Das Finanzamt 
folgte der Klägerin hinsichtlich der steu-
erlichen Behandlung der Delkredere- und 
Zentralregulierungsgebühren sowie der 
Skonti und Rabatte. Die Boni hingegen 
seien Entgelt in der Leistungsbeziehung 
zwischen den Vertragslieferanten und der 
Klägerin, weshalb insoweit eine Minderung 
des Vorsteuerabzugs zu erfolgen habe. Das 
Finanzgericht Münster hatte die hiergegen 
gerichtete Klage abgewiesen, doch der BFH 
hat der Revision stattgegeben und sieht 
keinen Anlass für eine Vorsteuerkorrektur.

Begründung: Die Berichtigung des Vorsteu-
erabzugs setzt das Vorliegen einer Leis-
tungskette voraus. Hieran fehlt es, wenn 
der Vertragslieferant den Anschlusskun-
den unmittelbar beliefert und der Zen- 
tralregulierer eine sonstige Leistung wie 
insbesondere eine Vermittlungs- oder Ver-
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tragsabwicklungsleistung gegen Entgelt an 
den Vertragslieferanten erbringt. Demnach 
kann ein Vermittler das Entgelt für seine 
Vermittlungsleistung nicht mindern, indem 
er dem Kunden der von ihm vermittelten 
Leistung einen Preisnachlass gewährt (vgl. 
auch BFH-Urteil vom 29.08.2024, V R 20/23). 
Boni, die ein Zentralregulierer an seine 
Mitglieder bzw. an die Anschlusskunden 
weiterleitet, stehen zwar in einem engen 
Zusammenhang mit den Lieferungen der 
Lieferanten an die Anschlusskunden. Doch 
darauf kommt es nicht an, denn der An-
schlusskunde befindet sich insoweit nicht 
in einer Leistungskette („Lieferant - Zen-
tralregulierer - Anschlusskunde“). Boni, 
die ein Anschlusskunde von seinem Zen- 
tralregulierer erhält, entstammen der Ver-
mittlungstätigkeit des Zentralregulierers 
gegenüber den Vertragslieferanten des An-
schlusskunden und sind nicht Bestandteil 
der erwähnten Leistungskette. Das heißt: 
Es ist nach verschiedenen Leistungsbezie-
hungen zu differenzieren: der des Zentral-
regulierers mit dem einzelnen Lieferanten, 
der des Zentralregulierers mit dem jewei-
ligen Mitglied und schließlich derjenigen 
zwischen dem Mitglied und dem einzel-
nen Lieferanten. Wenn Boni außerhalb der 
Leistungskette gezahlt werden, können sie 
beim Anschlusskunden nicht zu einer Än-
derung der Bemessungsgrundlage des Vor-
steuerabzugs führen.

Firmen-Pkw: Privatnutzung eines Pickup 
ist möglich

Wird ein Firmen-Pkw privat genutzt oder 
besteht zumindest die Möglichkeit einer 
Privatnutzung, ist der Privatanteil nach 
der so genannten Ein-Prozent-Regelung 
zu versteuern, wenn kein Fahrtenbuch ge-
führt wird. Es gilt der „Beweis des ersten 
Anscheins“, der fast immer für eine Pri-
vatnutzung eines Fahrzeugs spricht. Der 
Anscheinsbeweis kann entkräftet werden, 
wenn für Privatfahrten ein weiteres Fahr-
zeug zur uneingeschränkten Nutzung zur 
Verfügung steht. Voraussetzung für eine 
solche Entkräftung ist jedoch, dass dieses 
Privatfahrzeug in Status und Gebrauchs-
wert vergleichbar ist. Nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs ist für einen Pickup im 
Betriebsvermögen aber selbst dann ein 
Privatanteil zu versteuern, wenn sich im 
Privatvermögen ein oder sogar mehrere 
Kleinwagen befinden, die - auch - vom Ehe-
gatten und den Kindern genutzt werden 
können. Ein Pickup und ein Kleinwagen 
seien in Status und Gebrauchswert nicht 
vergleichbar. Ein Pickup sei auch durchaus 
für Privatfahrten geeignet (BFH-Urteil vom 
16.1.2025, III R 34/22). 

Zum Haushalt der Eheleute gehörten zwei 
volljährige Kinder. Im Privatvermögen hiel-
ten sie insgesamt drei Kleinwagen, die in 
erster Linie von den Kindern genutzt wur-
den. Der Ehemann war Inhaber eines Gar-
tenbaubetriebs. Im Betriebsvermögen hielt 
der Ehemann einen BMW X3 und einen Ford 
Ranger, für die keine Fahrtenbücher ge-
führt wurden. Für den BMW versteuerte er 
die Privatnutzung nach der Ein-Prozent-Re-
gelung, während er für den Ford Ranger 
keinen Privatnutzungsanteil ansetzte. Das 
Finanzamt wandte demgegenüber auch für 
den Ford Ranger die Ein-Prozent-Regelung 
an, da die privaten Fahrzeuge (Kleinwagen) 
in Status und Gebrauchswert nicht mit die-
sem Pkw vergleichbar seien und nicht allen 
Familienmitgliedern jederzeit ein Fahrzeug 
zur privaten Nutzung zur Verfügung gestan-
den habe. Die hiergegen gerichtete Klage 
hatte zwar Erfolg, doch der BFH hat der Re-
vision des Finanzamts stattgegeben. 

So genannte Kombinationsfahrzeuge, die 
wahlweise zur Güter- oder zur Personen-
beförderung eingesetzt werden können, 
sind unabhängig von ihrer kraftfahrzeug-
steuer- und straßenverkehrsrechtlichen 
Klassifizierung typischerweise auch zum 
privaten Gebrauch geeignet und werden 
erfahrungsgemäß auch privat genutzt. Der 
Pickup des Klägers, ein Kfz mit fünf Sitzen, 
war ein solches Kombinationsfahrzeug, 
das zum privaten Gebrauch geeignet war. 
Er hatte in etwa die Größe eines Kleinbus-
ses, wie ihn viele Familien nutzen. Eine der-
artige Größe ist kein Umstand, der für sich 
genommen den Anscheinsbeweis bzw. Er-
fahrungssatz widerlegt, dass das Fahrzeug 
auch privat genutzt wurde. Die Werbefolien 
des Betriebs auf der Karosserie des Pickup 
scheiden als Grund für die Erschütterung 
des Anscheinsbeweises der Privatnutzung 
des Kfz aus. Der Kläger gab an, während der 
Arbeits- und Betriebszeiten nicht privat 
mit dem Pickup gefahren zu sein und mit 
ihm auch nicht zwischendurch Besorgun-
gen gemacht zu haben. Dies genügt jedoch 
nicht, um den Erfahrungssatz einer auch 
privaten Nutzung des Pickup in Zweifel zu 
ziehen. Der Verweis auf das Vorhandensein 
des BMW und auf die den Kindern über-
lassenen Wagen ist gleichfalls nicht geeig-
net, den Anscheinsbeweis zu erschüttern, 
dass der Pickup auch privat genutzt wurde, 
denn die Fahrzeuge im Betriebs- und im 
Privatvermögen waren in Status und Ge-
brauchswert nicht vergleichbar. Der BMW 
war zwar mit dem Pickup in Status und 
Gebrauchswert vergleichbar. Dieser war  
jedoch ein Betriebsfahrzeug, wurde  
entsprechend auch in erheblichem Um-
fang betrieblich genutzt und stand schon  
deshalb nicht zur uneingeschränkten  
Privatnutzung zur Verfügung.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Grenzpendler Niederlande: 
Neue Homeoffice-Regelung

Das Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen Deutschland und den Niederlanden 
wird angepasst: Künftig sollen Grenzpend-
ler bis zu 34 Tage im Jahr von zu Hause aus 
arbeiten können, ohne dass sich dadurch 
ihre steuerliche Situation ändert. 

In den Hochphasen der Corona-Pandemie 
gab es befristete Übergangsregelungen, 
die den grenzüberschreitend Beschäftig-
ten das Arbeiten im Homeoffice erleichtert 
haben. Mit deren Auslaufen im Sommer 
2022 war eine Rückkehr zu bürokratisch 
aufwendigen Regelungen verbunden, die 
insbesondere für viele Beschäftigte aus 
Nordrhein-Westfalen erhebliche Unsicher-
heiten bedeuteten - etwa in den Kreisen 
Heinsberg, Kleve oder der Stadt Aachen. 
Die nun angekündigte Änderung sieht vor, 
dass bis zu 34 Tage Homeoffice pro Jahr 
steuerlich so behandelt werden, als wä-
ren sie im Tätigkeitsstaat erbracht worden. 
Damit entfällt für diese Tage eine doppelte 
Aufteilung des Einkommens zwischen den 
Staaten, was den administrativen Aufwand 
für die Betroffenen deutlich reduziert. Die 
neuen Regeln müssen noch von den je-
weiligen nationalen Parlamenten bestätigt 
werden (Quelle: Landesfinanzministeri-
um Nordrhein-Westfalen, Mitteilung vom 
16.4.2025).

Alle Steuerzahler

Unbeschränkte Steuerpflicht: 
 Kurze Besuche bei den Eltern nicht 
ausreichend

Wer in Deutschland seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist hier un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig (§ 
1 Abs. 1 EStG). Das bedeutet, dass er dem 
Grunde nach mit seinen gesamten in- und 
ausländischen Einkünften der deutschen 
Einkommensteuer unterliegt, auch wenn 
Einkünfte aus dem Ausland aufgrund von 
Doppelbesteuerungsbekommen oftmals in 
Deutschland steuerfrei sind. Das Finanz-
gericht Baden-Württemberg hat allerdings 
entschieden, dass keine unbeschränkte 
Einkommensteuerpflicht vorliegt, wenn je-
mand seinen Wohnsitz im Ausland hat und 
sich zu bloßen Besuchsaufenthalten in der 
inländischen Wohnung der Eltern aufhält. 
Das gilt auch dann, wenn die entsprechen-
de Person noch in Deutschland gemeldet 
ist (FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
12.6.2024, 7 K 1568/22). 
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Die Klägerin war in den Streitjahren in 
Deutschland gemeldet. Sie war Eigentü-
merin zweier - vermieteter - Wohnungen 
in einem Mehrfamilienhaus. Eine dieser 
Wohnungen wurde von ihren Eltern bzw. 
nach Versterben des Vaters von ihrer Mut-
ter bewohnt. Die Klägerin war beruflich im 
Ausland tätig. In den Streitjahren arbeitete 
sie sommers auf einer südosteuropäischen 
Insel und winters in Asien. Während ihrer 
Aufenthalte in Südosteuropa bewohnte die 
Klägerin ein von ihrem Arbeitgeber gestell-
tes Apartment. Während ihrer Aufenthalte 
in Asien übernachtete sie in Hotelzimmern. 
Ferner gehörte der Klägerin eine größere 
Wohnung auf einer spanischen Insel, die 
ausschließlich von ihr genutzt wurde. Ge-
genüber dem deutschen Finanzamt erklär-
te sie, sie habe ihre Eltern bzw. ihre Mutter 
nur wenige Tage pro Jahr in Deutschland 
besucht. In deren Wohnung habe sie sich 
als Gast aufgehalten. Das Finanzamt sah 
sie dennoch als unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig an, unter anderem, weil sie 
noch in Deutschland gemeldet war. Da die 
Klägerin keine Einkommensteuererklärung 
abgab, schätzte das Finanzamt die Besteu-
erungsgrundlagen. Die hiergegen gerichte-
te Klage war überwiegend erfolgreich. 

Die Klägerin war nur mit ihren inländi-
schen Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung in Deutschland (beschränkt) 
einkommensteuerpflichtig. Eine persön-
liche unbeschränkte Einkommensteu-
erpflicht hingegen lag nicht vor. Gemäß  
§ 1 Abs. 1 EStG sind natürliche Personen 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, 
die im Inland einen Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Für einen 
Wohnsitz kommt es auf das tatsächliche 
Innehaben und Benutzen einer Wohnung 
an. Die Meldung beim Einwohnermelde-
amt sei dafür lediglich ein schwaches In-
diz. Auch die Eigentumsverhältnisse seien 
von allenfalls untergeordneter Bedeutung. 
Im Urteilsfall sprächen gute Gründe dafür, 
dass die Klägerin ihren Wohnsitz in ihrer 
Wohnung auf der spanischen Insel hatte. 
Diese Wohnung gehörte ausschließlich ihr, 
wurde ausschließlich von ihr nach ihrem 
„gusto“ eingerichtet und ausgestattet und 
die Kosten dafür ausschließlich von ihr 
getragen. Die Aufenthalte der Klägerin in 
Deutschland hatten letztlich einen bloßen 
Besuchscharakter. Den gewöhnlichen Auf-
enthalt hat jemand dort, wo er sich unter 
Umständen aufhält, die erkennen lassen, 
dass er an diesem Ort oder in diesem Ge-
biet nicht nur vorübergehend verweilt. Als 
gewöhnlicher Aufenthalt ist stets und von 
Beginn an ein zeitlich zusammenhängen-
der Aufenthalt von mehr als sechs Mona-
ten Dauer anzusehen, wobei kurzfristige 
Unterbrechungen unberücksichtigt blei-

ben. Die Klägerin hielt sich in keinem der 
Streitjahre derart lange im Inland auf.

Kindergeld: BFH-Urteil zum Nachweis 
einer seelischen Behinderung

Eltern erhalten das Kindergeld für ein be-
hindertes Kind über das 18. und auch über 
das 25. Lebensjahr hinaus, wenn dieses we-
gen seiner Behinderung außerstande ist, 
sich selbst zu unterhalten. Voraussetzung 
ist, dass die Behinderung bereits vor Voll-
endung des 25. Lebensjahres eingetreten 
ist. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass der Nachweis einer seelischen Be-
hinderung und der behinderungsbeding-
ten Unfähigkeit zum Selbstunterhalt auch 
durch Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens eines Diplom-Psychologen und 
Psychologischen Psychotherapeuten er-
folgen kann. Der Gutachter muss kein Arzt 
sein (BFH-Urteil vom 16.1.2025, III R 9/23).
Bei der Tochter der Klägerin wurde im Jahr 
2015 ein Schilddrüsen-Tumor erkannt und 
daraufhin die Schilddrüse entfernt. Im Juli 
2016 wurde ein Tumor in der Brust diag-
nostiziert, der sich jedoch als gutartig her-
ausstellte. Die Tochter erzielte im Zeitraum 
Oktober 2016 bis Oktober 2017 monatlich 
maximal Einkünfte von 450 Euro. Eine Aus-
bildung hatte die Tochter nicht beenden 
können. Das Versorgungsamt stellte (erst) 
ab September 2018 einen Grad der Behin-
derung von 50 fest. Die Familienkasse hob 
daraufhin die Kindergeldfestsetzungen für 
die Vormonate auf. Eine Behinderung sei 
nur für den Zeitraum ab September 2018 
nachgewiesen. Für die Zeit davor sei eine 
Ursächlichkeit einer (möglichen) Behin-
derung für die Unfähigkeit zum Selbstun-
terhalt nicht festzustellen. Die Sache ging 
zunächst vor das Finanzgericht. Die Kläge-
rin machte geltend, dass bei ihrer Tochter 
aufgrund der Krebserkrankung eine De-
pression eingetreten sei. Das Gericht holte 
daraufhin ein Sachverständigengutachten 
zur Frage des Vorliegens einer Behinde-
rung und der möglichen Ursächlichkeit 
einer solchen für die Fähigkeit zum Selbst- 
unterhalt ein. Nach dem Gutachten litt die 
Tochter bis einschließlich Oktober 2017 
unter einer psychischen Störung (Neuro-
se, mittelgradige depressive Episode). Die 
Familienkasse wollte das Gutachten indes 
nicht akzeptieren. Es sei ungeeignet, da der 
Gutachter lediglich Psychologe, nicht aber 
Arzt sei. Letztlich war die Klage teilweise 
erfolgreich und der Anspruch auf Kinder-
geld wurde für den Zeitraum Oktober 2016 
bis einschließlich Oktober 2017 zuerkannt. 
Die Revision der Familienkasse hat der BFH 
nun zurückgewiesen. 

Begründung: Der Behinderungsbegriff 
lässt sich nicht auf eine rein medizinische 

Frage reduzieren. So bezieht sich zum Bei-
spiel der Begriff der seelischen Gesundheit 
nicht nur auf Krankheiten, sondern auch 
auf psychisch-funktionale Fähigkeiten. Das 
Finanzgericht kann sich die Überzeugung 
vom Vorliegen einer seelischen Behinde-
rung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
EStG auf der Grundlage eines retrospek-
tiven Sachverständigengutachtens eines 
psychologischen Psychotherapeuten bil-
den, ohne hierzu eine ergänzende ärztliche 
Stellungnahme einzuholen. Maßgebliches 
Kriterium für die Sachverständigenauswahl 
ist die Sachkunde des Sachverständigen in 
Bezug auf die Beweisfrage. Infolgedessen 
schließt der Grundsatz, dass der Nachweis 
einer Behinderung im Regelfall eine ärzt-
liche Begutachtung voraussetzt, nicht aus, 
dass dieser Nachweis in bestimmten Fällen 
auch ohne eine solche erbracht werden 
kann. Eine solche, sachlich gerechtfertigte 
Ausnahme besteht bei der - im Streitfall 
erfolgten - Feststellung einer seelischen 
Behinderung. In einem solchen Fall kann 
das Gutachten eines psychologischen Psy-
chotherapeuten mit besonderen Erfahrun-
gen auf dem zu begutachtenden Gebiet als 
einem ärztlichen Gutachten gleichwertig 
anerkannt werden.

Kindergeld: Merkblatt der Familienkas-
se in Lang- und Kurzfassung

Die Familienkasse, die für die Bearbei-
tung der Kindergeldanträge zuständig ist, 
hat ein neues Merkblatt zum Kindergeld 
(Stand Januar 2025) herausgegeben, und 
zwar einmal in einer Lang- und einmal in 
einer Kurzfassung. Neben allgemeinen 
Hinweisen zu den Voraussetzungen für die 
Gewährung des Kindergeldes, gerade auch 
bei Kindern über 18 Jahren, geht es um die 
Vorgehensweise bei der Antragstellung 
und um die Mitteilungspflichten der Kin-
dergeldberechtigten. Das Merkblatt ist un-
ter folgendem Link abrufbar: https://www.
bzst.de/DE/Privatpersonen/Kindergeldbe-
rechtigte/kindergeldberechtigte_node.ht-
ml#js-toc-entry2. Dort finden Sie auch die 
aktuelle Dienstanweisung zum Kindergeld 
nach dem Einkommensteuergesetz 2025, 
die sehr ausführlich alle Fragen rund um 
die Kindergeldgewährung regelt - bei Zwei-
felsfragen aber weitestgehend im Sinne 
der Familienkasse.

Erbschaftsteuerbefreiung fürs Eigen-
heim: Erblasser muss darin gewohnt 
haben

Die Vererbung des selbstgenutzten Fa-
milienheims an den Ehegatten oder Le-
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benspartner, an die Kinder, Stiefkinder 
oder Kinder verstorbener Kinder ist erb-
schaftsteuerfrei (§ 13 Abs. 1 Nr. 4b und 4c 
ErbStG). Voraussetzung für die Steuerbe-
freiung ist, dass der Erblasser das Fami-
lienheim vor dem Erbfall selbst bewohnt 
hat und die Erben die Immobilie nach 
der Erbschaft zehn Jahre lang selbst zu 
Wohnzwecken nutzen. Bei der Vererbung 
an den Ehegatten oder Lebenspartner 
kommt es nicht auf die Größe des Eigen-
heims an, in den anderen Fällen tritt eine 
Vergünstigung ein, soweit die Wohnfläche 
der Wohnung 200 qm nicht übersteigt. Das 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat ent-
schieden, dass als Familienheim nur die 
Immobilie gelten kann, in der der Erblasser 
tatsächlich gewohnt hat. Eine zum Nach-
lass gehörende Wohnung könne kein Fami-
lienheim im erbschaftsteuerlichen Sinne 
darstellen, wenn die Wohnung zu keinem 
Zeitpunkt vor dem Erbfall von der Erblas-
serin zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wurde. Folglich scheidet eine Steuerbefrei-
ung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG aus (FG 
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 19.12.2024, 
14 K 14131/22).

Der Sohn erbte von seiner Mutter im Jahre 
2020 die Eigentumswohnung in der B-Stra-
ße und einen hälftigen Miteigentumsanteil 
an der Eigentumswohnung in der D-Stra-
ße. Beide Immobilien sind ca. 130 Meter 
voneinander entfernt. Die Wohnung in 
der B-Straße wurde von der Mutter bis zu 
ihrem Tod bewohnt. Der Sohn wohnte in 
der Wohnung in der D-Straße. Er erklärte, 
dass seine Mutter eigentlich auch in die 
Wohnung D-Straße einziehen wollte. Diese 
hatte die Mutter selbst im Jahre 2019 ge-
erbt. Sie sei zum damaligen Zeitpunkt aber 
bereits sehr krank gewesen, weshalb ein 
Umzug in diese Wohnung nicht mehr mög-
lich gewesen sei. Die beiden Wohnungen 

in der B-Straße und der D-Straße seien je-
doch immer als eine Einheit und als Fami-
liendomizil betrachtet worden. Folglich sei 
dem Sohn nun für den Miteigentumsanteil 
an der Eigentumswohnung in der D-Straße 
die Steuerbefreiung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 
4c ErbStG zu gewähren. Finanzamt und Fi-
nanzgericht versagten die Steuerbefreiung 
jedoch. 

Hat der Erblasser zu keinem Zeitpunkt 
selbst in dem vererbten Haus oder der 
Wohnung gelebt, so kann sich dort niemals 
der „Mittelpunkt des familiären Lebens” 
befunden haben. Dies aber ist nach dem 
insoweit übereinstimmenden Begriffsver-
ständnis des „Familienheims” erforderlich. 
Es kann auch nicht deshalb etwas anderes 
gelten, weil die beiden Wohnungen in der 
Familie immer als eine Einheit betrachtet 
worden seien. Dass die Erblasserin aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht dazu in der 
Lage war, die Wohnung D-Straße zu eige-
nen Wohnzwecken zu nutzen, ändert daran 
nichts.

Kinderbetreuungskosten: Aufwendun-
gen für ein Ferienlager nicht abziehbar

Kinderbetreuungskosten sind unter be-
stimmten Voraussetzungen als Sonder-
ausgaben absetzbar, und zwar - bis ein-
schließlich 2024 - mit zwei Drittel der 
Aufwendungen, höchstens 4.000 Euro je 
Kind. Ab 2025 sind 80 Prozent der Aufwen-
dungen, höchstens 4.800 Euro je Kind, ab-
zugsfähig (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG). Begünstigt 
sind Dienstleistungen zur Betreuung eines 
Kindes, das zum Haushalt des Steuer-
pflichtigen gehört und welches das 14. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat. Zeitlich 
unbegrenzt kann ein Abzug erfolgen, wenn 

das Kind behindert ist, diese Behinderung 
vor dem 25. Geburtstag eingetreten ist 
und das Kind außerstande ist, sich selbst 
zu unterhalten. Der Bundesfinanzhof hat 
entschieden, dass Aufwendungen für ein 
Ferienlager, das ein Kind besucht hat, je-
doch nicht zu den abziehbaren Kinderbe-
treuungskosten gehören (BFH-Urteil vom 
23.1.2025, III R 33/24 (III R 50/17)). 

Begründung: Aufwendungen für Unter-
richt oder die Vermittlung besonderer 
Fähigkeiten sind keine abziehbaren Kin-
derbetreuungskosten. Entsprechendes gilt 
für sportliche und andere Freizeitbetäti-
gungen. Nicht begünstigte Aufwendungen 
für derartige Aktivitäten liegen daher vor, 
wenn die Betätigung organisatorisch, zeit-
lich und räumlich getrennt von einer Kin-
dertagesstätte, einem Schulhort oder ei-
ner ähnlichen Einrichtung stattfindet und 
dabei nicht die altersbedingt erforderliche 
Betreuung des Kindes, sondern die Aktivi-
tät im Vordergrund steht. Im Urteilsfall sei-
en das Alter des Kindes, der Gesamtpreis 
der Reise, die vorgesehenen (nicht durch 
Einzelpreise gekennzeichneten) Leistun-
gen, namentlich das Sportangebot (hier: 
Windsurfen) sowie die Unterbringung und 
Vollverpflegung in den Blick zu nehmen. 
Diese Würdigung lasse den Schluss zu, dass 
das Merkmal der Freizeitbetätigung bei der 
Ferienfreizeit im Vordergrund gestanden 
habe. Zwar seien auch Betreuungsleistun-
gen geschuldet worden. Die darauf ent-
fallenden Kosten würden angesichts des 
Alters des Kindes und der übrigen Leistun-
gen jedoch allenfalls einen geringen Teil 
des Reisepreises ausmachen. Und dieser 
könne mangels belastbarer Anhaltspunkte 
nicht geschätzt werden. Der Kläger habe 
auch keine Anhaltspunkte aufgezeigt, die 
darauf schließen lassen, dass die im Ge-
samtpreis enthaltenen Betreuungskosten 
nicht von untergeordneter Bedeutung waren.
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